
„Sachentscheidung 
 
1. Die Verwaltung wird beauftragt, zur Umsetzung des Tagesbetreuungsausbaugesetzes 

(TAG) und des u-3-Ausbauprogramm der Stadt Münster (s. Ratsbeschluss vom 09.02.2005 
– Vorlage Nr. 1033/2004), 

 
1.1 über die zurzeit bestehenden Möglichkeiten des “Gesetzes über Tageseinrichtungen für 

Kinder in NRW” (GTK-NW) auch weitere, flexiblere und bedarfsgerechtere Angebotsstruktu-
ren einzusetzen, wie sie im Modul 1 (Kleinkindgruppe für Kinder im Alter von vier Monaten 
bis zum 3. Lebensjahr bzw. bis zum Besuch des Kindergarten) und Modul 2 (Altersgemisch-
te Gruppe für Kinder von einem Jahr bis zum Eintritt in die Schule) beschrieben worden sind 
(s. Anlage 1 der Vorlage = Anlage 12a der Originalniederschrift), 
 

1.2 zur Schaffung von neuen u-3-Plätzen die in der Begründung in Ziff. 4 genannten Einzelpro-
jekte zu realisieren und 

 
1.3 weitere Einzelmaßnahmen in Abstimmung mit den Trägern abzustimmen und zur Entschei-

dung vorzubereiten. 
 
2. Für die Einnahme von Elternbeiträgen (analog zum GTK) für die Angebote außerhalb des 

GTK – Betreuung in der Kleinkindgruppe und in der Altersgemischten Gruppe (Teilzeit und 
Vollzeit-ganztags) beschließt der Rat die in dieser Vorlage eingefügte Elternbeitragstabelle 
(s. Anlage 2 der Vorlage = Anlage 12b der Originalniederschrift). 

 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Angebote der Kindertagespflege im Rahmen der aufge-

zeigten Konzepte und Rahmenbedingungen bedarfsgerecht und im Rahmen weiterer bun-
deseinheitlicher Bestrebungen weiterzuentwickeln (s. Begründung Ziffer 5). 

 
4. Die Kindertagespflege wird in die Geschwisterkindregelung (Beitrags- bzw. Kostenfreistel-

lung von Geschwisterkindern) analog zum GTK und zur Offenen Ganztagsschule einbezo-
gen (s. Begründung Ziffer 6). 

 
Kosten/Folgekosten 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Kosten und Folgekosten wie folgt entstehen und im 
Rahmen der für das u-3-Programm veranschlagten Kosten (vgl. Vorlage 1033/2004) bleiben: 
 
Gesamtkosten im Zusammenhang mit dieser Vorlage: 
• Schaffung neuer u-3-Plätze entsprechend der Einzelprojekte 1-12 = 686.500 € 
• Einmalige Investitionskosten in 2005  = 108.250 € 
• Erhöhung der Bezahlung von Kindertagespflegeeltern in 2005  =   62.500 € 
       (in 2006ff  = 150.000 €) 
 
Finanzierung/Mittelbereitstellung 
 
Die Umsetzung des Tagesbetreuungs-Ausbauprogramms der Stadt Münster (u-3-Programm) ist 
im Rahmen der Vorlage 1033/2004 “... unter dem Vorbehalt der gesamtstädtisch nachhaltigen 
Finanzierung, insbesondere durch Einsparungen im Rahmen der Umsetzung von Hartz IV ...” 
vom Rat der Stadt Münster beschlossen worden und die Mittel wurden wie folgt in den Haushalt 
2005ff eingestellt: 
 
• In der Haushaltsstelle 4640.718.0200.9 (Betriebskostenzuschüsse an Träger) sind bis zum 

Jahr 2010 jährlich 1 Mio. € zusätzlich (kumulativ) vorgesehen worden. 



 
• In der Haushaltsstelle 4640.940.0700.8 (Bau- und Einrichtungskosten u-3-Programm) sind 

bis zum Jahr 2010 jährlich 1 Mio. € vorgesehen worden. 
 
• In der Haushaltsstelle 4542.760.0000.0 (Förderung von Tagespflegestellen) sind bis zum 

Jahr 2010 jährlich 240 Tsd. € zusätzlich (kumulativ) vorgesehen worden. 
 
• In der Haushaltsstelle 4542.760.2000.1 (Qualifizierung von Tagespflegestellen) sind bis 

zum Jahr 2010 jährlich 10 Tsd. € zusätzlich (kumulativ) vorgesehen worden.“ 


	Gesamtkosten im Zusammenhang mit dieser Vorlage:

